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Honorarvertrag 

Frau/Herr 
 

geb.: 
  

Straße:  

PLZ/Ort:  

ist Teamer*in für folgende Maßnahme: 

 

Projekt:  

im Zeitraum/Jahr: 

Für die Tätigkeit wird ein Honorar von ____________,00 € pro Stunde gezahlt. Die Vor- und 
Nachbereitungszeit ist enthalten. Die Abrechnung erfolgt über den Stundenzettel. Alle Unterlagen 
müssen spätestens 4 Wochen nach Beendigung der Maßnahme beim Jugendwerk der AWO 
eingegangen sein. 

Der gesamte Betrag wird Ihnen dann umgehend durch das Bezirksjugendwerk der AWO OWL auf 
folgendes Konto überwiesen: 

 

 IBAN: «IBAN» 
 
 

1. Der/Die Mitarbeiter*in verpflichtet sich, die inhaltliche Ausgestaltung der Maßnahme mit dem Jugendwerk abzustimmen 
und die Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen.  

2. Das Entgelt wird erst nach Eingang sämtlicher Unterlagen für die Maßnahme (z.B. Abrechnungen, Bericht, 
Teilnahmeliste …) und der Rückgabe der zur Verfügung gestellte Materialien (außer Verbrauchsmaterial) ausgezahlt. 

3. Der Vertrag wird nur wirksam, wenn die bezeichnete Maßnahme tatsächlich durchgeführt wird und die Finanzierung 
gesichert ist. Andernfalls ist das Jugendwerk berechtigt, mit sofortiger Wirkung diesen Vertrag zu kündigen. 

 
Wir möchten Sie freundlich darauf aufmerksam machen, dass Sie die hier angegebene Summe als Einkommen Ihrem 
zuständigen Finanzamt gegenüber selbst angeben müssen (bis 3.000 € im Jahr sind steuerfrei). Dieser Vordruck gilt im 
Falle der Barauszahlung direkt, im Falle der Überweisung nur mit entsprechendem Überweisungsbeleg, als Quittung. 
 
 

 den  
Ort       Datum 
 
 
 
........................................................................... 
Unterschrift des Honorarempfängers/ der Honorarempfängerin 
 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

Bielefeld,  Stempel und Unterschrift  

Bezirksjugendwerk OWL 
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Abrechnung der durchgeführten Honorarstunden 
Hiermit bestätige ich, dass ich an folgenden Tagen auf Honorarbasis gearbeitet habe: 
 

 

 

 
  
 Summe der Zeitstunden:    Gesamthonorar EUR: 
 

 

 
Betr.: Versteuerung von Honoraren im Sinne des § 3, Pkt. 26 - Einkommensteuergesetz 
1. Zur Kenntnisnahme: 
Der § 3, Punkt 26 EStG enthält folgende Regelung:  Steuerfrei sind: 
26. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen 
Tätigkeiten, aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder der nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen im 
Dienst oder im Auftrag einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 des 
Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der 
Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 3.000,00 € im Jahr; 
2. Erklärung der Leiter*innen, Referent*innen und Mitarbeiter*innen von Jugendferienmaßnahmen, bzw. Bildungsveranstaltungen 

2.1. Ich habe von der unter 1 aufgeführten gesetzlichen Regelung des Einkommensteuergesetzes Kenntnis genommen. 
2.2. Ich erkläre, dass ich den diesjährigen Freibetrag in Höhe von 3.000,00 € bisher nicht ausgeschöpft habe und auch mit der 
anliegenden Auszahlung genannten Betrag nicht überschreite. 
2.3. Ich bin darüber informiert, dass ich alle meine Einkünfte grundsätzlich selbst versteuern muss. 

 

Betr.: Erklärung zum Datenschutz gemäß Art. 13 EU DSGVO  
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personengeschützten Daten als Referent*in ist das Bezirksjugendwerk der AWO OWL e.V. 
Datenverarbeitung 
a. Wir verwenden die von Ihnen erhobenen Daten zum Zweck der Honorarabrechnung. 
b. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist die Honorarabrechnung zwischen Ihnen und dem Jugendwerk der AWO e.V. nach Artikel 

6 Abs. 1 lit. b) EU DSGVO. Für die Aufbewahrung Ihrer Daten nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften ist Rechtsgrundlage 
Artikel 6 Abs. 1 lit. c) EU DSGVO. 

c. Die Bereitstellung der Daten ist für die Honorarabrechnung notwendig.  
d. Sämtliche erhobenen personenbezogenen Daten werden nach 10 Jahren gelöscht, es sei denn, wir sind rechtlich zur weiteren 

Verarbeitung Ihrer Daten berechtigt oder verpflichtet.  
 

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter: www.jugendwerk-owl.de/Datenschutz 
 
 
 
 
 
 

Datum, Ort  Unterschrift der Honorarkraft 
 

 

Datum 
 

von - bis 
 

Zeitstunden 
   

   

   

   

   

   

   

   

 

Datum 
 

von - bis 
 

Zeitstunden 
   

   

   

   

   

   

   

   


